
Allgemeine 

Geschäftsbedingungen 

Verkauf 
Stand: 01. Januar 2017      

I. Vertragsabschluß 
1. Sämtliche Vereinbarungen sind schriftlich niederzulegen. Dies gilt 
auch für Nebenabreden und Zusicherungen sowie für nachträgliche 
Vertragsänderungen. 
 
II. Preise 
1. Der Preis des Kaufgegenstandes versteht sich ohne Skonto und 
sonstige Nachlässe (Kaufpreis). Vereinbarte Nebenleistungen 
werden zusätzlich berechnet. 
  
III. Zahlung und Zahlungsverzug   
1. Der Kaufpreis und Preise für Nebenleistungen sind bei Übergabe 
des Kaufgegenstandes oder Übersendung der Rechnung fällig.   
2. Kommt der Käufer mit seinen Zahlungen in Verzug, kann der 
Verkäufer nach Setzung einer angemessenen Nachfrist vom 
Vertrag zurücktreten und Schadenersatz wegen Nichterfüllung 
verlangen. 
3.Verzugszinsen werden mit 5% über dem "Basiszinssatz" 
berechnet zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer. 
4. Tritt der Verkäufer wegen Verzug des Käufers vom 
Kaufvertrag zurück, kann der Verkäufer eine Aufwands- und 
Gebrauchsentschädigung für Nutzung und eventuelle 
Nebenleistungen verlangen.  5. Gegen die Ansprüche des 
Verkäufers kann der Käufer nur dann aufrechnen oder ein 
Zurückbehaltungsrecht geltend machen, wenn die Gegenforderung 
des Käufers unbestritten ist, oder ein rechtskräftiger Titel hierfür 
vorliegt. 
  



 
IV Lieferung und Lieferverzug 
1. Die Liefertermine können verbindlich oder unverbindlich 
vereinbart werden, sie sind schriftlich anzugeben. Werden 
nachträgliche Vertragsänderungen vereinbart, ist erforderlichenfalls 
ein neuer Liefertermin zu vereinbaren. 
2. Der Käufer kann 4 Wochen nach Überschreitung eines 
unverbindlichen Liefertermins oder einer unverbindlichen Lieferfrist 
den Verkäufer schriftlich auffordern, binnen angemessener Frist zu 
liefern. Mit dieser Mahnung kommt der Verkäufer in Verzug. Der 
Käufer kann neben Lieferung, Ersatz des Verzugsschadens nur 
verlangen, wenn dem Verkäufer Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit  zur Last fällt. Der Verkäufer haftet nicht, wenn der 
Schaden auch ohne Verzug eingetreten wäre. 
3. Wird ein schriftlich versicherter, verbindlicher Liefertermin oder 
eine verbindliche Lieferfrist überschritten, kommt der Verkäufer 
bereits mit Überschreitung des Liefertermins in Verzug. Die Rechte 
des Käufers bestimmen sich dann nach den gesetzlichen 
Bestimmungen. 
4. Bei höherer Gewalt oder anderen unvorhersehbaren 
Hindernissen, wie z.B. Aufruhr, erhebliche Betriebsstörungen, die 
auf die Fertigstellung von erheblichen Einfluss sind, Streik, 
Aussperrung, etc., tritt Lieferverzug nicht ein.  5. Konstruktions- und 
Formänderungen, Abweichungen im Farbton sowie Änderungen 
des Lieferumfanges seitens des Herstellers/Importeurs bleiben 
während der Lieferzeit vorbehalten, soweit der Kaufgegenstand 
nicht erheblich geändert wird, und die Änderungen für den Käufer 
zumutbar sind. 
 
V. Abnahme 
1. Der Käufer hat das Recht, innerhalb von 8 Tagen nach Zugang 
der Bereitstellungsanzeige den Kaufgegenstand am vereinbarten 
Abnahmeort zu prüfen und die Pflicht, innerhalb dieser Frist den 
Kaufgegenstand abzunehmen. 
2. Nimmt der Käufer den Kaufgegenstand länger als 14 Tage ab 
Zugang der Bereitstellungsanzeige nicht ab, so ist der Verkäufer 
nach Setzung einer Nachfrist von 14 Tagen berechtigt, vom Vertrag 
zurückzutreten und Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu 
verlangen.   



3. Verlangt der Verkäufer Schadenersatz, so beträgt dieser 20% 
des Kaufpreises. Der Schadensbetrag ist höher oder niedriger 
anzusetzen, wenn der Verkäufer einen höheren oder der Käufer 
einen geringeren Schaden nachweist. Bei Zahlungsverzug des 
Käufers kann der Verkäufer vom Vertrag zurücktreten. Besteht ein 
Schadenersatzanspruch des Verkäufers und nimmt dieser die Ware 
wieder an sich, entspricht der Rücknahmewert dem gewöhnlichen 
Verkaufswert zum Rücknahmezeitpunkt, der im Streitfalle auf 
Verlangen und Kosten des Käufers durch einen vereidigten 
Sachverständigen ermittelt wird.   
4. Wird der Kaufgegenstand bei einem Funktionstest oder 
Probefahrt vor seiner Abnahme vom Käufer oder seinem 
Beauftragten beschädigt, so haftet der Käufer für entstandene 
Schäden, wenn diese vorsätzlich oder fahrlässig verursacht sind.   
 

VI. Eigentumsvorbehalt 
1. Der Verkäufer behält sich das Eigentum bis zur vollständigen 
Bezahlung des Kaufgegenstandes vor. Solange ein 
Eigentumsvorbehalt besteht, ist der Käufer zur 
Sicherungsübereignung oder Verpfändung der Ware nicht befugt. 
2. Aufgrund des Eigentumsvorbehalts kann der Verkäufer den 
Kaufgegenstand heraus verlangen, sofern er vom Vertrag 
zurückgetreten ist. 
 
VII Gewährleistung 
1. Der Verkäufer leistet Gewähr für eine dem jeweiligen Stand der 
Technik des Typs des Kaufgegenstandes entsprechende 
Fehlerfreiheit für eine Zeit von zwei Jahren ab Auslieferung. Hiervon 
abweichend gilt eine Gewährleistungszeit von einem Jahr, wenn der 
Abnehmer Unternehmer ist, der bei Vertragsabschluss in Ausübung 
gewerbetreibender oder selbständiger beruflicher Tätigkeit 
handelt.   
2. Festgestellte Mängel müssen dem Verkäufer unverzüglich 

angezeigt werden.  
3. Liegt ein Mangel vor, hat der Käufer Anspruch auf 
Mangelbeseitigung oder Ersatzlieferung, sofern diese zumutbar ist. 
Wenn Mangelbeseitigung oder Ersatzlieferung unmöglich oder 
unzumutbar sind, hat der Käufer das Recht, vom Kauf 
zurückzutreten oder Minderung zu verlangen. Für die Nutzung kann 



der Verkäufer, im Falle des Rücktritts vom Kaufvertrag, 
Nutzungsentschädigung verlangen. Kaufgegenständen wird die 
Gewährleistung des Verkäufers auf ein Jahr begrenzt. 

4.Diese Garantie gilt nur für Fahrräder, die von einem 
bevollmächtigten Händler zusammengebaut werden. Bitte beachten 
Sie, dass diese Garantie KEIN Fahrrad deckt, das von einem 
Verbraucher zusammengebaut wird. 
5. Gewährleistungsverpflichtungen bestehen nicht, wenn der 
aufgetretene Fehler in ursächlichem Zusammenhang damit steht, 
daß:  - der Kaufgegenstand unsachgemäß behandelt oder 
überbeansprucht worden ist oder 
- der Kaufgegenstand bei sportlichen Wettbewerben eingesetzt 
wurde oder  - der Kaufgegenstand zuvor in einem für die Betreuung 
nicht geeigneten Betrieb instandgesetzt, gewartet oder gepflegt 
worden ist und der Mangel hierdurch verursacht oder erweitert 
wurde.  - in den Kaufgegenstand Teile eingebaut worden sind, 
deren Verwendung der Verkäufer nicht genehmigt hat oder der 
Kaufgegenstand in einer vom Verkäufer nicht genehmigten Weise 
verändert worden ist oder  - der Käufer die Vorschriften über die 
Behandlung, Wartung und Pflege des Kaufgegenstandes (z.B. 
Betriebsanleitung) nicht befolgt hat.   
6. Natürlicher Verschleiß ist von der Sachmängelhaftung 
ausgeschlossen. 
 
VIII Gerichtsstand 
Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für alle Ansprüche 
aus Geschäftsverbindungen mit Kaufleuten, juristischen Personen 
des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen 
ist der Sitz des Verkäufers. Dasselbe gilt, wenn der Käufer keinen 
allgemeinen Gerichtstand im Inland hat. 
  
  



 
 

ALLGEMEINE 
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR 

REPARATUR & WARTUNG 
                                                                                                             
             Stand: 1.Januar 2017 

I Auftragserteilung 
1. Im Auftragsschein sind die zu erbringenden Leistungen zu 
bezeichnen und der voraussichtliche oder vereinbarte 
Fertigstellungstermin anzugeben. 
2. Der Auftragnehmer ist ermächtigt, Unteraufträge zu erteilen. 
  
II Preisangaben und Kostenvoranschläge 
1. Der Auftragnehmer vermerkt im Auftragsschein auch die Preise, 
die bei der Durchführung des Auftrags voraussichtlich zum Ansatz 
kommen. Preisangaben im Auftragsschein können auch durch 
Verweisung auf die Frage kommenden Positionen der beim 
Auftragnehmer ausliegenden Preise erfolgen. 
2. Wünscht der Auftraggeber einen Kostenvoranschlag werden 
ihm die zur Erstellung des Reparaturkostenvoranschlages 
erbrachten Leistungen in Rechnung gestellt, wenn dies im Einzelfall 
vereinbart ist. Bei einer Auftragserteilung auf Grund eines 
Kostenvoranschlages werden dessen Kosten verrechnet. Im 
Kostenvoranschlag sind die Arbeiten und die verwendeten Einbau-
/Ersatzteile jeweils im Einzelnen aufzuführen und mit dem 
jeweiligen Preis zu versehen. Der Auftragnehmer ist an diesen 
Kostenvoranschlag bis zum Ablauf von 3 Wochen nach seiner 
Abgabe gebunden. Der im Kostenvoranschlag genannte 
Gesamtpreis darf nur mit Zustimmung des 
Auftraggebers überschritten werden. 
  
III Fertigstellung 
1. Ändert oder erweitert sich bei einer Reparatur der Arbeitsumfang 
gegenüber dem ursprünglichen Auftrag und tritt dadurch eine 
erhebliche Verzögerung ein, hat der Auftragnehmer den 



Auftraggeber über Grund und Fertigstellungstermin zu nennen. 
2. Wenn der Auftragnehmer den Fertigstellungstermin infolge 
höherer Gewalt oder Betriebsstörungen ohne eigenes Verschulden 
nicht einhalten kann, besteht auf Grund hierdurch bedingter 
Verzögerungen keine Verpflichtung zum Schadenersatz, auch nicht 
zur Stellung eines Ersatzfahrzeuges oder zur Erstattung von Kosten 
für die Inanspruchnahme eines Mietfahrzeuges. Der Auftragnehmer 
ist jedoch verpflichtet den Auftraggeber über die Verzögerungen zu 
unterrichten, soweit dies möglich und zumutbar ist. 
 
IV Abnahme 
1. Die Abnahme des Auftragsgegenstandes durch den Auftraggeber 
erfolgt im Betrieb des Auftragnehmers, soweit nichts anderes 
vereinbart ist. Der Auftraggeber ist verpflichtet 
die Reparaturgegenstände innerhalb einer Woche ab vereinbartem 
Fertigstellungstermin oder ab Zugang der Fertigstellungsanzeige 
abzuholen. Im Falle der Nichtabnahme kann der Auftragnehmer von 
seinen gesetzlichen Rechten Gebrauch machen. 
2. Bei Abnahmeverzug kann der Auftragnehmer die ortsübliche 
Aufbewahrungsgebühr berechnen. Der Auftragsgegenstand kann 
nach Ermessen des Auftragnehmers auch anderweitig aufbewahrt 
werden. Kosten und Gefahren der Aufbewahrung gehen zu Lasten 
des Auftraggebers. 
 
V Berechnung des Auftrages 
1. In der Rechnung sind die Preise für die Arbeitsleistung sowie für 
verwendete Ersatzteile und Materialien jeweils gesondert 
auszuweisen. 
2. Wird auf Wunsch des Auftraggebers die Abholung oder 
Zustellung des Auftragsgegenstandes vereinbart, erfolgen diese auf 
seine Rechnung und Gefahr. Die Haftung für grobe Fahrlässigkeit 
und Vorsatz bleibt unberührt. 
3. wird der Auftrag aufgrund eines verbindlichen 
Kostenvoranschlages ausgeführt, so genügt eine Bezugnahme auf 
den Kostenvoranschlag, wobei lediglich zusätzliche Arbeiten 
besonders aufzuführen sind. 
4. Beanstandungen des Rechnungsbetrages oder der 
Werkstattleistung sind spätestens 2 Wochen nach Aushändigung 
des Auftragsgegenstandes und der Rechnung vorzubringen. 



Danach gilt der ausgewiesene Rechnungsbetrag als beiderseitig 
vereinbart. 
  
VI Zahlung 
1. Der Rechnungsbetrag und Preise für Nebenleistungen sind bei 
Abnahme des Reparaturgegenstandes und Aushändigung oder 
Übersendung der Rechnung zur Zahlung fällig, spätestens jedoch 
innerhalb einer Woche nach Meldung der Fertigstellung und 
Aushändigung oder Übersendung der Rechnung. 
2. Gegen Ansprüche des Auftragnehmers kann der Auftraggeber 
nur dann aufrechnen, wenn die Gegenforderung des Auftraggebers 
unbestritten ist oder ein rechtskräftiger Titel vorliegt; ein 
Zurückbehaltungsrecht kann er nur geltend machen, soweit es auf 
Ansprüchen aus dem Reparaturauftrag beruht. 
3. Der Auftragnehmer ist berechtigt, bei Auftragserteilung eine 
angemessene Vorauszahlung zu verlangen. 
  
VII Erweitertes Pfandrecht 
1. Dem Auftragnehmer stehen wegen seiner Forderungen aus dem 
Auftragsverhältnis ein vertragliches Pfandrecht an den aufgrund 
des Auftrages in seinen Besitz gelangten Gegenständen zu. 
2. Das Vertragliche Pfandrecht kann auch wegen Forderungen aus 
früher durchgeführten Arbeiten oder sonstigen Leistungen geltend 
gemacht werden, soweit sie mit dem Auftragsgegenstand in 
Verbindung stehen. Für sonstige Ansprüche aus der 
Geschäftsverbindung gilt das vertragliche Pfandrecht nur, soweit 
diese unbestritten sind oder ein rechtskräftiger Titel vorliegt und der 
Auftragsgegenstand dem Auftraggeber gehört. 
 
  
IX Haftung 
1. Bei Verlust oder Beschädigung, für lose mit Fahrrädern oder 
Teilen verbundene Gegenstände, die im Fahrradgeschäft 
verbleiben, wird nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit gehaftet. 
2. Bei durch den Auftragnehmer verursachten Schäden haftet 
dieser, soweit nicht Leben, Körper und Gesundheit verletzt wurde, 
beschränkt. Die Haftung besteht nur bei Verletzung 
vertragswesentlicher Pflichten. Soweit der Schaden durch eine vom 
Auftraggeber für den betreffenden Schadenfall abgeschlossene 



Versicherung gedeckt ist, haftet der Auftragnehmer nur für etwaige 
damit verbundene Nachteile des Auftraggebers. 
Ausgeschlossen ist die persönliche Haftung der gesetzlichen 
Vertreter, Erfüllungshilfen und Betriebsangehörigen des 
Auftragnehmers für von ihnen durch leichte Fahrlässigkeit 
verursachte Schäden. 
Für mitgebrachte Ersatzteile übernehmen wir keine Gewährleistung 
und haften auch nicht für durch diese Teile verursachte 
Folgeschäden. Weiter führen wir für mitgebrachte Ersatzteile keine 
kostenlose Garantieabwicklung durch. 
  
X Eigentumsvorbehalt 
Soweit eingebaute Zubehör- und Ersatzteile nicht wesentliche 
Bestandteile des Auftragsgegenstandes geworden sind, behält sich 
der Auftragnehmer das Eigentum daran bis zur vollständigen 
unanfechtbaren Bezahlung vor. 
  
XI Erfüllungsort und Gerichtsstand 
Ist der Käufer Vollkaufmann, juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder wenn 
der Käufer keinen allg. Gerichtsstand im Inland hat so ist der 
Hauptsitz des Verkäufers/Auftragnehmers ausschließlicher 
Gerichtsstand. 
 
  



 

FAHRRAD & WERKSTATT - MIET-
FAHRRAD.COM AGB STAND : 

JANUAR 2017 
 

I. Anwendungsbereich 
Die vorliegenden Geschäftsbedingungen finden Anwendung auf die 
gewerbliche Vermietung von Fahrrädern jeder Art und 
Kinderanhängern (nachfolgend Fahrzeug genannt). 
  
  
II. Pflichten des Vermieters 
1.Der Vermieter überlässt dem Mieter ein verkehrssicheres und 
sorgfältig gewartetes Fahrzeug. 
  
2.Reparatur: Wird während der Mietzeit eine Reparatur notwendig, 
um den Betrieb oder die Verkehrssicherheit des Fahrzeuges zu 
gewährleisten, so hat der Vermieter diese unbeschadet der Ziffer III. 
3. unverzüglich vorzunehmen oder aber dem Mieter ein 
angemessenes Ersatzfahrzeug anzubieten. Andere Werkstätten als 
die des Vermieters darf der Mieter zur Reparatur nur mit 
Einwilligung (vorheriger Zustimmung) des Vermieters beauftragen; 
anderenfalls trägt der Mieter die Kosten aus der Beauftragung 
selbst. 
4. Haftung: Der Vermieter (d.h. er selbst und seine Mitarbeiter) 
haftet, abgesehen von der Verletzung wesentlicher vertraglicher 
Pflichten, nur für grobes Verschulden (d.h. für Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit). 
  
  
III. Pflichten des Mieters 
1. Der Mieter hat dem Vermieter vor Übergabe des Fahrzeuges 
eine Vorauszahlung bis zur Höhe des voraussichtlichen Endpreises. 
Auf Verlangen des Vermieters muss eine Mietsicherheit in Höhe 
von 200.-Fr. hinterlegt werden. Eine Erstattung des Endpreises 



oder Anteile des Endpreises wegen Nichtnutzung, z.B. früheres 
Abgeben wegen schlechtem Wetter, ist nicht möglich. Die 
Festlegung des Mietzeitraums findet beim Bestellen statt. In 
Härtefällen kann eine Rückerstattung ausschließlich durch einen 
Gutschein über die Resttage / Rest-Mietzeit erfolgen. 
2. Das Fahrrad darf nur vom Mieter gefahren werden. 

3. Um Schäden zu vermeiden hat der Mieter das Fahrzeug 
sorgsam und im Rahmen der, bei derartigen Fahrzeugen, üblichen 
Nutzung zu behandeln und alle für die Benutzung maßgeblichen 
Vorschriften und technischen Regeln zu beachten, insbesondere 
die Straßenverkehrsordnung. Der Mieter darf das Fahrzeug nicht 
abseits befestigter Wege und zu keinem anderen als dem 
bestimmungsgemäßen Gebrauch benutzen. Das durchfahren von 
Seewasser ist nicht gestattet. 
Der Mieter ist verpflichtet bei jedem Abstellen und Parken darauf zu 
achten, dass andere Verkehrsteilnehmer durch das Fahrzeug nicht 
behindert werden. In jedem Fall ist der Ständer zu benutzen und 
das Anlehnen an Fahrzeuge, Verkehrsschilder oder andere 
Gegenstände aus Gründen der Verkehrssicherheit zu unterlassen. 
Der Mieter trägt die Kosten für Reparaturarbeiten, die nicht durch 
Verschleiß hervorgerufen werden. Dem Vermieter bleibt es frei das 
Vertragsverhältnis, bei unsachgemäßem Gebrauch des 
Fahrzeuges, jederzeit vorzeitig zu kündigen und die Herausgabe zu 
verlangen. Dabei entfallen die Pflicht des Mieters aus Ziffer III. 1. für 
den Zeitraum der Nichtgewährung des Gebrauches nicht. 
4. Das Fahrzeug ist ordnungsgemäß anzuschließen. Dabei sind 
geeignete Örtlichkeiten zum Anschließen zu verwenden. 

5. Bei einem Abhandenkommen oder einem Totalschaden des 
gemieteten Fahrzeuges hat der Mieter den von dem Vermieter zu 
bemessenden Wert des Fahrzeuges zu ersetzen. Dem Mieter bleibt 
es unbenommen auf eigene, nicht erstattungsfähige, Kosten ein 
sachverständiges Wertgutachten einzuholen. Dem Vermieter bleibt 
ein maßgebliches Gegengutachten vorbehalten. 

  
HINWEIS: Privathaftpflichtversicherungen beinhalten oft eine 
„Obhutsklausel“. Sie schließt Haftpflichtansprüche wegen Schäden 
an fremden Sachen aus, die Versicherungsnehmer gemietet, 
gepachtet oder geliehen haben. 
  



6. Der Mieter hat alle Mängel und Beschädigungen des Fahrzeuges 
dem Vermieter unverzüglich anzuzeigen. Unterbleibt eine solche 
Anzeige, so haftet der Mieter für alle aus der Nichtanzeige 
entstandenen weiteren Kosten, insbesondere Personen- und 
Sachschäden Dritter. 
7. Bei Unfällen hat der Mieter den Vermieter unverzüglich, 
spätestens bei Rückgabe des Fahrzeuges, über alle Einzelheiten - 
ggf. schriftlich unter Vorlage einer Skizze - zu unterrichten. Der 
Unfallbericht muss insbesondere die Namen und Anschriften der 
beteiligten Personen und etwaiger Zeugen, ggf. die amtlichen 
Kennzeichen beteiligter Fahrzeuge enthalten. Der Mieter hat nach 
einem Unfall die Polizei zu verständigen, soweit die zur Aufklärung 
des Unfalls erforderlichen Feststellungen nicht auf andere Weise, 
z.B. mit Hilfe von Zeugen, zuverlässig getroffen werden können.  
[Gegnerische Ansprüche dürfen nicht anerkannt werden. 
Entwendung-Schäden sind vom Mieter dem Vermieter sowie der 
zuständigen Polizeibehörde unverzüglich anzuzeigen.]  
8. Haftung: Der Mieter haftet - unbeschadet der Ziffer III. 7. - nach 
allgemeinen Haftungsregeln, wenn er das Fahrzeug beschädigt 
oder eine sonstige Vertragsverletzung begeht. Insbesondere hat 
der Mieter das Fahrzeug - abgesehen von Verschmutzungen und 
Abnutzungen im Rahmen einer üblichen Nutzung - in demselben 
Zustand zurückzugeben, wie er es übernommen hat. Die Haftung 
des Mieters erstreckt sich auch auf Schadenkosten wie 
Sachverständigenkosten, Wertminderung oder Miet-Ausfallkosten. 
  
  
  
  
Wir empfehlen beim Radfahren das Tragen eines Helmes. (Wird 
nicht von uns gestellt) 

  
  
 

Haftung für Inhalte 
Wir haben die Inhalte unserer Seiten mit großer Sorgfalt erstellt. Für 
die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der Inhalte können wir 
aber keine Verantwortung übernehmen. Das Nutzen der von uns 
angebotenen Dokumente erfolgt auf eigenes Risiko. 



Haftung für Links (Verknüpfungen) 
Unsere Seite enthält Links zu Webseiten anderer Anbieter, auf 
deren Inhalte wir keinen Einfluss haben, deshalb können wir keine 
Gewähr/Haftung für diese Inhalte übernehmen. Wir setzen diese 
Links zu anderen Webseiten nur zur Information, also aus 
Servicegründen.  Für die Inhalte dieser von uns verlinkten Seiten 
sind immer die Anbieter oder Betreiber dieser Seiten selbst 
verantwortlich. Auch diese Seiten verfügen über eigene 
Datenschutzbestimmungen. Wir empfehlen, vor der Nutzung der 
verlinkten Seiten, diese Datenschutzbestimmungen zu lesen.  Zum 
Zeitpunkt der Verknüpfung wurden die Seiten auf mögliche 
Rechtsverstöße überprüft und es wurden dabei keine Rechtswidrige 
Inhalte festgestellt. Wenn wir darauf hingewiesen werden oder wir 
selber feststellen das sich auf den verknüpften Seiten rechtswidrige 
Inhalte befinden, werden wir diese Links umgehend entfernen. 
  
Datenschutz 
Persönliche Daten (wie z.B. Name, Anschrift oder Mail-Adresse) die 
auf unseren Seiten freiwillig angegeben werden, werden ohne 
ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. 
Da es im Internet (z.B. beim Versenden von E-mails) 
Sicherheitslücken geben kann ist ein lückenloser Schutz der Daten 
vor dem Zugriff durch Dritte aber leider nicht möglich. Der Zugang 
zur Webpräsenz und der Gebrauch erfolgen auf eigenes Risiko des 
Nutzers. 
Das Nutzen von unseren veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte 
zum Übersenden von unaufgeforderter Werbung oder Spam-E-
mails ist nicht erlaubt. Wir behalten uns in solchen Fällen rechtliche 
Schritte vor. 
  
Urheberrecht 
Die von uns erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten 
bedürfen für jede Art der Verwendung unsere schriftliche 
Zustimmung. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den 
privaten Gebrauch gestattet. Inhalte Dritter haben wir als solches 
gekennzeichnet. In diesen Fällen sind die Urheberrechte dieser 
Dritter zu beachten. Sollten Ihnen auf unser Seite eine 
Urheberrechtsverletzung auffallen, teilen Sie uns dies bitte mit, 
damit wir solche Inhalte umgehend entfernen können. 


